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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Nach einer Phase der Unsicherheit,  
inwieweit ein Excel-Fahrtenbuch 
von den Finanzbehörden aner-
kannt wird, hat der Unabhängige  
Finanzsenat (UFS) nun ein Macht-
wort gesprochen: Ein Excel-Fahr-
tenbuch ist zwar formell nicht ord- 
nungsgemäß, aber es ist materiell  
anzuerkennen, wenn es aller Wahr- 
scheinlichkeit nach richtig ist und  
der Steuerpflichtige dies durch er- 
gänzende Beweismittel dargelegt  
hat. Lesen Sie Ausführliches dazu in  
unserem Leitartikel.

Viel Erfolg!� 

Ihre Steuerberater der
Fa. Elter

Dies ist die Kernaussage der 
kürzlich ergangenen Ent-
scheidung des Unabhängigen 
Finanzsenates (UFS).

Zweck des Fahrtenbuches
Betriebsausgaben sind nach-
zuweisen oder zumindest glaub-
haft zu machen. Ein Fahrtenbuch 
dient zur Feststellung, inwie-	
weit ein Fahrzeug betrieblich 
und privat verwendet wurde.

Excel-Fahrtenbuch formell 
nicht ordnungsgemäß
Ein mithilfe des Programms 
MS Excel geführtes Fahrten-
buch ist aus folgendem Grund 	
formell nicht ordnungsgemäß: 	
Die Software eröffnet die Mög-	
lichkeit, bereits erfasste Daten 	

buch) eine Hinzuschätzung von 	
30 % der privaten  Fahrten vor. 	
Der UFS zog jedoch auch andere 	
Fakten heran: 
Er stellte z. B. fest, dass	
der Berufungswerber (Bw) in 	
seinem Haushalt über ein ei-	
genes privates Fahrzeug ver-	
fügt. Mit diesem werden durch-	
schnittlich 8.000 km p. a. zu-	
rückgelegt. Ferner stellte der 	
UFS fest: Die Arbeitsstätte ist 	
vom Wohnort nur ca. 600 Me-	
ter entfernt, Mittagheimfahrten 	
werden nicht an jedem Ar-	
beitstag unternommen. Grö-	
ßere Privatfahrten sowie Ur-	
laube werden nach dem glaub-	
haften Vorbringen des Bw fast 	
ausschließlich mit dem Privat-	
wagen (mit Kindersitz) unter-	
nommen. Nach einer umfas-	
senden (hier nur auszugsweise 	
wiedergegebenen) Beweiswür-	
digung entschied der UFS,	
dass aller Wahrscheinlichkeit 	
nach die Privatfahrten 6.000 km 	
pro Jahr (kleiner Sachbezug) 	
nicht überschritten haben. Die 	
Hinzuschätzung von 30 % der 	
Privatfahrten wurde als rechts-	
widrig erkannt (damit wäre der  	
Bw über 6.000 km gekommen).

Die Führung eines Fahrten-
buches als Excel-Datei ist for- 
mell nicht ordnungsgemäß.  
Das Excel-Fahrtenbuch ist 
jedoch Teil einer umfas-
senden Beweiswürdigung. 
Das heißt, sprechen andere 
Tatsachen für die Richtigkeit 
der im Excel-Fahrtenbuch 
eingetragenen Daten, sind 
diese anzuerkennen.

im Nachhinein abzuändern, wo-	
bei die ursprünglichen Daten 	
und deren zu einem späteren 	
Zeitpunkt erfolgten Änderungen 	
(Löschungen oder Ergänzungen) 	
nicht mehr nachvollziehbar 	
sind. Was bringt ein formell 	
ordnungsgemäß geführtes 	
Fahrtenbuch? Die Daten ei-	
nes solchen Fahrtenbuches sind	
der Erhebung der Abgaben zu-	
grunde zu legen,  wenn nicht 	
ein begründeter Anlass gege-	
ben ist, seine sachliche Rich-	
tigkeit in Zweifel zu  ziehen.
	
Materielle Beweiskraft
Ist ein formell nicht ordnungs-
gemäß geführtes Fahrtenbuch  
wertlos? Diese Frage ist klar zu 	
verneinen. Die Eintragungen des 	
Fahrtenbuches sind dennoch an-	
zuerkennen, wenn andere Be-	
weismittel und Indizien für die 	
Richtigkeit der eingetragenen 	
Daten sprechen. Auf  keinen Fall 	
darf die Finanzbehörde eine 	
Strafschätzung vornehmen. In je-	
nem Fall, den  der UFS zu ent-	
scheiden hatte, nahm die Finanz-	
behörde aufgrund des formell 	
nicht ordnungsgemäß geführten 	
Fahrtenbuches (Excel-Fahrten-	

MUSTER
Excel-Fahrtenbuch ist formell nicht ordnungs-
gemäß, kann aber dennoch anerkannt werden
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Sozial- 
versicherungsrecht

Wird ein Gegenstand eines 
österreichischen Unterneh-	
mers an einen Unternehmer 
(für dessen Unternehmen) in 	
einen EU-Mitgliedsstaat be-	
fördert oder versendet, kann 
die Ware als steuerfreie ig.	
Lieferung behandelt werden. 	
Dabei ist auch der Fall um-	
fasst, dass der EU-Un-	
ternehmer selbst die Ware 	
direkt beim österreichischen 	
Unternehmer abholt. Damit 	
die Steuerfreiheit bei diesen 
Abholfällen nicht verloren 
geht, sind aber Besonder-	
heiten in den Verfahrensvor-	
schriften einzuhalten.

UID-Nummer des Abnehmers
Die UID-Nummer des Ab-
nehmers ist in allen Fällen 
der Beförderung oder Ver-
sendung – nicht nur bei Ab-	
holfällen – auf der Rechnung 	
anzuführen. 
Damit sich Unternehmer von 	
der Gültigkeit der UID ei-
nes EU-Geschäftspartners 
überzeugen können, wurde 
EU-weit das so genannte Be-	
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Geringfügige Beschäftigung: 
Beitragspflichten des Dienstnehmers

Zwei oder mehrere geringfügige Be-
schäftigungen nebeneinander
Üben Sie gleichzeitig mehrere gering-	
fügige Beschäftigungen aus und über-	
steigt das gesamte Entgelt (ohne Sonder-	
zahlungen) aus allen diesen geringfügigen 	
Beschäftigungen den Betrag von  	
€ 341,16 (Wert 2007; 2008: € 349,01) im 	
Monat, sind Sie in der Kranken- und 	
Pensionsversicherung pflichtversichert. 	
Vom gesamten Entgelt (inklusive Son-	
derzahlungen) sind Beiträge zu entrichten. 	
Aufgrund dieser Pflichtversicherung ha-	
ben Sie Anspruch auf Leistungen aus der 	
Krankenversicherung (z. B. Kranken-	
hausaufenthalt, ärztliche Hilfe, Heilmittel, 	
Wochengeld). Leistungszuständig ist im 	
Regelfall die Gebietskrankenkasse Ihres 	
Wohnsitzes. Die Beschäftigungszeiten 	
zählen auch als Beitragszeiten für die 
Pensionsversicherung. Die daraus er-
zielten Einkommen gelten als Bemes-
sungsgrundlage für die Pension.

Geringfügige Beschäftigung neben  
einer bereits bestehenden Vollversi-
cherung  
Unterliegen Sie bereits aufgrund einer 
unselbstständigen Beschäftigung der 
Kranken-, Pensions- und Unfallversiche-	
rungspflicht und üben nebenbei eine ge-	
ringfügige Tätigkeit aus, wird auch Ihr ge-	
ringfügiges Einkommen beitragspflichtig. 	
Sie haben davon Kranken- und Pen-	
sionsversicherungsbeiträge zu entrichten. 	
Aus Ihrem geringfügigen Beschäfti-	
gungsverhältnis besteht Anspruch auf 	
Leistungen aus der Krankenversicherung 	
(z. B. Wochengeld). Leistungszustän-	
dig ist der Krankenversicherungsträger, 	
bei dem Sie bereits Ihre Vollversiche-	
rung haben. Das Einkommen aus Ihrer 	
geringfügigen Beschäftigung wird für 	
die Pension berücksichtigt.
Die Kranken- und Pensionsversiche-	
rungsbeiträge werden Ihnen im zweiten 	
Halbjahr des auf die Beschäftigung(en) 	
folgenden Kalenderjahres von der zu-	
ständigen GKK vorgeschrieben. 

Wenn der EU-Unternehmer  
direkt beim österrei-
chischen Unternehmer 
Waren für sein Unterneh-
men abholt, können diese 
umsatzsteuerfrei belassen 
werden. Dabei sind aber 
besondere Verfahrens-
vorschriften zu beachten.

stätigungsverfahren einge-
führt. Die bloße Gültigkeit 
der UID-Nummer kann 
über die Homepage der EU 
(http://ec.europa.eu/taxa-
t ion_customs/vies/ lang.
do?fromWhichPage=viesho
me&selectedLanguage=DE) 
erfragt werden (sog. Stufe 1-  
Abfrage oder einfaches Be-
stätigungsverfahren).
Bei der Abfrage nach der 
Stufe 2 (qualifiziertes Bestä- 
tigungsverfahren) wird die 
Gültigkeit einer von einem 
anderen Mitgliedsstaat ver-	
gebenen UID in Verbin-	
dung mit einem bestimmten 
Namen und einer bestimmten 
Anschrift in einem anderen 
Mitgliedsstaat überprüft.
Die Abfrage nach Stufe 2 
kann schriftlich (Formular 
„U 16“), telefonisch oder per 	
Telefax an das „Central 
Liaison Office“ (C.L.O.) 
(Erdbergstr. 192–196, 1030 
Wien) gestellt werden. Die 
Antwort nach der Stufe 2 
ergeht schriftlich und erfor-	
dert eine längere Bearbei-
tungszeit von einigen Tagen. 

Wird daher die Ware von 
einem Unternehmer abge-
holt, mit dem bisher noch 
kein Geschäftskontakt auf-
genommen worden ist, sollte 
eine Abfrage nach der Stufe 2 
erfolgen. Da die Bestätigung 
aber erst nach einigen Tagen 

einlangt und dies in der Re-
gel aber zu spät ist, empfiehlt 
sich eine der beiden Vorge-
hensweisen:
Die Rechnung an den Unter-	
nehmer erfolgt zuerst mit 
österreichischer Umsatzsteu-	
er. Nachdem die Bestätigung 	
eingelangt ist, dass die UID-
Nummer gültig ist und auf 
den Abnehmer lautet, kann 
die Rechnung korrigiert wer-
den und die Umsatzsteuer an 
den Abnehmer zurückbezahlt 
werden.
Die zweite Möglichkeit ist, 	
die Rechnung mit österrei-	
chischer Umsatzsteuer auszu-
stellen und den Abnehmer 
auf das Vorsteuervergütungs-
verfahren zu verweisen.

Identitätsnachweis
Der liefernde Unternehmer 
hat die Identität des Abho-
lenden, zweckmäßigerweise 
durch Reisepass oder Füh-
rerschein, festzuhalten.

Buchnachweis
Der Nachweis, dass der Ab-
nehmer den Gegenstand in den 
anderen Mitgliedsstaat ver-
bracht hat, ist anhand 
-	der Durchschrift der Rech-

nung,
-	eines Beleges, aus dem sich 

der Bestimmungsort ergibt
-	und der Empfangsbestäti-

gung des Abnehmers
zu erbringen.

MUSTER
Umsatzsteuer: 
Abholung von Waren durch einen EU-Unternehmer
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Unser Tipp:

Voraussichtliche Sozial- 
versicherungswerte für 2008 

In der nun geänderten Gast- 
stättenpauschalierungs-Ver- 
ordnung, die erstmalig bei  
der Veranlagung für das Ka- 
lenderjahr 2008 anzuwenden 
ist, wurden Sichtweisen der Fi- 
nanzverwaltung festgeschrie- 
ben. Damit bleibt grund-
sätzlich alles wie bisher.

�Steuernews für Klienten 10/2007

Die Veröffentlichung dieser Werte im 
Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.

Werte für 
Sozialversicherung

2007 2008 (vor-
aussichtl.)

Geringfügigkeits-
grenze täglich

€ 26,20 € 26,80

Geringfügigkeits-
grenze monatlich

€ 341,16 € 349,01

Grenzwert für pau- 
schalierte Dienst- 
geberabgabe

€ 511,74 € 523,52

Höchstbeitrags-
grundlage täglich

€ 128,00 € 131,00

Höchstbeitrags-
grundlage monatl.

€ 3.840,00 € 3.930,00

Höchstbeitrags-
grundlage jährlich
für Sonderzahlung
(echte u. freie DN)

€ 7.680,00 € 7.860,00

Höchstbeitrags-
grundlage monatl.
für freie DN ohne 
Sonderzahlung

€ 4.480,00 € 4.585,00

Neue Gaststättenpauschalierungs-Verordnung:  
Deren Änderung gibt grundsätzlich die bishe-
rigen Sichtweisen der Finanzverwaltung wieder

Folgende Übungen der Fi-
nanzverwaltung wurden nun 
ausdrücklich festgeschrieben:	

•	Durch die Verordnung wer-
den nur die regelmäßig in 
den Betrieben anfallenden 
Rechtsgeschäfte und Vor-

gänge pauschal berücksich-	
tigt. Achtung: bis Ende des 	
Jahres sind Entnahmen 	
noch abpauschaliert, so-	
lange keine Betriebsauf-
gabe abzurechnen ist. Ist ei-	
ne solche Entnahme geplant, 	
sollte sie noch heuer ge-	
macht werden bzw. es soll-
te Rücksprache mit uns ge-	
halten werden. Klargestellt 	
wird darüber hinaus, dass 
Provisionen (z. B. aus dem 	
Betrieb einer Lotto/Toto-An-	
nahmestelle) nicht von der 	
Pauschalierung erfasst, son-	
dern (ohne Berücksichtigung 	
anteiliger Betriebsausgaben) 	

MUSTER

Vereinsbesteuerung: geplante Än-
derung des Freibetrags

Durch eine Änderung der Vereinsricht-
linie wird für die Vereine ein Durch-	
rechnungszeitraum von 10 Jahren für 	
den Freibetrag (vermindert den Ge-
winn) geschaffen. Dieser liegt in der 
Zeitspanne von 10 Jahren künftig bei 
maximal € 73.000,00. Bisher konnte 
man nur einen Freibetrag in Höhe von 
€ 7.300,00 jährlich geltend machen.	
Profitieren werden von dieser Neurege-	
lung vor allem kleine Vereine, die nicht 
jedes Jahr Aktivitäten (insbesondere Ver-
einsfeste) zur Vereinsfinanzierung setzen 	
können. Grundsätzlich ist jeder gemein-	
nützige Verein, der zur Finanzierung 	
seiner Tätigkeit Aktivitäten setzt, bis zu 	
einer Höhe von € 7.300,00 jährlich 	
von der Körperschaftsteuer befreit. 	
Diese Regelung gilt auch rückwirkend. 	
Jahre, in denen dieser Freibe-	
trag bereits in Anspruch genommen wor-	
den ist, sind von dieser Regelung aus-	
geschlossen. Es ist daher zu empfehlen, 	
den Zeitpunkt von Vereinsfesten ent-	
sprechend dem neuen Durchrechnungs-	
zeitraum von 10 Jahren festzulegen.	

gesondert anzusetzen sind.	

•	Betriebe des Gaststättenge-	
werbes im Sinne dieser Ver-	
ordnung liegen nur vor, wenn 	
in geschlossenen Räum-	
lichkeiten Speisen und Ge-	
tränke zur dortigen Konsu-
mation angeboten werden 
und die Anzahl der Sitz-
plätze in geschlossenen 
Räumen die Anzahl der 
Sitzplätze im Freien über- 
wiegt. Bei Gaststätten, die 	
ganzjährig innerhalb ge-
schlossener Räume betrie-
ben werden, unterbleibt 
diese Überwiegensprüfung.
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So erfüllen Sie Kunden- 
erwartungen

Steuertermine (Oktober)
ab 1. Oktober: Anspruchszinsen beginnen zu laufen 

Fälligkeitstermin 15. Oktober 

USt, NoVA, WerbeAbg.,	 	 für August
KESt für Forderungswertpapiere

L, DB, DZ, GKK, KommSt	 für September

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
August ‘07 1,7 103,6 114,6
Juli ‘07 2,1 103,7 114,7
Juni ‘07 2,0 103,7 114,7

Dezember 25 Stunden) und 	
gilt nicht als Mehrarbeit.

•	Sieht der Kollektivvertrag 	
zuschlagsfreie Mehrarbeit 	
für Vollzeitbeschäftigte vor 	
(z. B. im Handel im Aus-	
maß von 1,5 Stunden pro 	
Woche), ist die selbe Stun-	
denanzahl auch bei Teilzeit-	
beschäftigten zuschlagsfrei.

•	Gebühren für dieselbe zeit-
liche Mehrleistung auch an-	
dere Zuschläge, gilt nur der 
höchste Zuschlag.

•	Schließlich können die Kol-	
lektivvertragspartner den Zu-	
schlag auf die Bedürfnisse 	
der jeweiligen Branche maß-	
schneidern und etwa einen 	
anderen Durchrechnungszeit-	
raum oder einen anderen 
Zuschlag vereinbaren.

•	Bei einer Vier-Tage-Woche 	
können 10 Stunden/Tag Nor-	
malarbeitszeit durch Betriebs-	
vereinbarungen vereinbart 	
werden. In Betrieben, in 	
denen kein Betriebsrat er-	
richtet ist, kann eine solche 	
Arbeitszeitverlängerung 	
schriftlich vereinbart wer-	
den. Bisher war dazu der 	
Kollektivvertrag nötig und 	
die Tage mussten zusam-	
menhängen. Dasselbe gilt für 	
die Vereinbarung von 12- 	
Stunden-Tagen im Rahmen 	
einer Viertagewoche.

•	Auch bei Gleitzeit können 	
nun mit Einzel- bzw. Betriebs-	
vereinbarung 10 Stunden 	
Normalarbeitszeit vereinbart 	
werden. Bisher galt das nur 	
in den Branchen, in denen das 	
der Kollektivvertrag vorsah.

•	Die Möglichkeiten, bei Über-	
stunden 12 Stunden pro Tag 
und 60 Stunden pro Woche 
zu beschäftigen, werden aus-	
geweitet und stehen erstmals 	
auch Betrieben ohne Be-	
triebsrat offen. Zuvor muss 	
allerdings ein Arzt die ar-	
beitsmedizinische Unbedenk-	
lichkeit bescheinigen.

•	Dazu kommen Erleichte-
rungen bei Schichtarbeit, die 	
leichtere Durchsetzbarkeit der 	
Abgeltung von Zeitguthaben 	
und effektivere Strafbestim-	

mungen. Im Gegenzug für die 	
Flexibilisierung gebührt Teil-	
zeitbeschäftigten in Zukunft 	
ein Zuschlag von 25 % für  	
Mehrarbeit. Sind beispielswei-	
se 20 Stunden im Dienstvertrag	
vereinbart, werden Mehrstun-	
den damit teurer. Der Zuschlag 	
wird aber durch einige Be-	
gleitmaßnahmen abgefedert:

•	Mehrstunden werden nicht 
zuschlagspflichtig, wenn sie 	
noch im selben Quartal (oder ei-	
nem anderen, definierten Drei-	
monatszeitraum) durch Zeit-	
ausgleich abgegolten werden.

•	Eine unregelmäßige, an Sai-	
sonspitzen angepasste Ar-	
beitszeit kann im Vorhinein 	
vereinbart werden (z. B. im 	
Einzelhandel Jänner bis Ok-	
tober 20 Stunden, November, 	

Folgende Punkte ändern 
sich ab 1. Jänner 2008:

MUSTER

Kernkompetenzen aufbauen
Der Aufbau von Kernkompetenzen 	
hat für Ihre Kunden zentrale Bedeutung.	
Kernkompetenzen
-	sind besondere Fähigkeiten, Fertig-

keiten, Technologien,
-	wurden durch langjährige Entwick-

lungsprozesse und Erfahrungen 
gewonnen,

-	werden von Kunden als einzigartig 
angesehen,

-	sind von der Konkurrenz nicht oder 
nur sehr schwer zu kopieren,

-	sind auf eine Vielzahl von Märkten 
übertragbar.

Auf Zielgruppe konzentrieren
Die Zielgruppe sollte so weit verklein-
ert werden, dass die Bedürfnisse Ihrer 	
Kunden bestens erfüllt werden kön-	
nen. Damit werden sich Kunden im-	
mer zuerst an Sie wenden und nicht 	
an die austauschbare Konkurrenz.

Servicequalität schaffen
Um sich von der austauschbaren Kon-	
kurrenz weiter abzuheben, schaffen Sie 
beste Servicequalität. Service macht das 
Produkt noch unverwechselbarer und 
ist oft ausschlaggebender Faktor bei der 
Kaufentscheidung.
 
Innovation erhalten
Jedes Produkt und jede Dienstleistung 
unterliegen einem Produktlebenszylus.	
Das heißt, es gibt:
-	eine Entstehungsphase,
-	eine Wachstumsphase,
-	eine Reifephase,
-	eine Sättigungsphase.
Demzufolge hat alles einmal sein Ende. 
Produkte sterben, Neues entsteht. Denken 	
Sie an den Schallplattenspieler. Er hat alle 	
Phasen durchlaufen und ist durch den 
CD-Player ersetzt worden. �����������Derzeitige 
Produktlebenszyklen dauern etwa:
-	3 Jahre bei Produkten
-	1,5 Jahre bei Dienstleistungen
-	6 Monate bei Internetdiensten.
Die Note 1 erhalten Sie, wenn es gelungen 	
ist, die Mitarbeiter als ständigen Motor für 	
neue Ideen und Verbesserungen zu ge-
winnen. 

Novelliertes Arbeitszeitgesetz tritt mit 1.1.2008 in Kraft 


